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ANHANG A zur Verordnung optische Strahlung 
Inkohärente optische Strahlung (künstliche) 

Definitionen, Expositionsgrenzwerte, Ermittlung und Beurteilung nach Risikogruppen für 
Lampen und Lampensysteme 

Definitionen 

Inkohärente Strahlung: jede optische Strahlung außer Laserstrahlung (vgl. Anhang B). 

Die biophysikalisch relevanten Expositionswerte für optische Strahlung lassen sich anhand der 
nachstehenden Formeln bestimmen. Welche Formel zu verwenden ist, hängt von dem Bereich der von der 
Quelle ausgehenden Strahlung ab; die Ergebnisse sind mit den entsprechenden Expositionsgrenzwerten 
der Tabelle A.3 zu vergleichen. Für die jeweilige Strahlenquelle können mehrere Expositionswerte und 
entsprechende Expositionsgrenzwerte relevant sein. 

Die Buchstaben a bis o beziehen sich auf die entsprechenden Zeilen in Tabelle A.3. 

a) 

t

0

nm400λ

nm180λ

λeff dtdλ)λS(t),λ(EH  (Heff ist nur im Bereich 180 nm bis 400 nm relevant) 

b) 

t

0

nm400λ

nm315λ

λUVA dtdλt),λ(EH  (HUVA ist nur im Bereich 315 nm bis 400 nm relevant) 

c), d) 

nm700λ

nm300λ

λB dλλB)λ(LL  (LB ist nur im Bereich 300 nm bis 700 nm relevant) 

e), f) 

nm700λ

nm300λ

λB dλ)λ(B)λ(EE  (EB ist nur im Bereich 300 nm bis 700 nm relevant) 

g) bis l) 

2

1

λ

λ

λR dλ)λ(R)λ(LL  (Geeignete Werte für λ1 und λ2: siehe Tabelle A.3) 

m), n) 

nm3000λ

nm780λ

λIR dλ)λ(EE   (EIR ist nur im Bereich 780 nm bis 3000 nm relevant) 

o) dtdλ)t,λ(EH

nm3000λ

nm380λ

λ

t

0

skin  (Hskin ist nur im Bereich 380 nm bis 3000 nm relevant) 

Für die Zwecke dieser Verordnung können die vorstehenden Formeln durch folgende Ausdrücke ersetzt 
werden, wobei die in den folgenden Tabellen aufgeführten diskreten Werte zu verwenden sind: 

a) 

nm400λ

nm180λ

λeff λ)λ(SEE  und Heff = Eeff · Δt 

b) 

nm400λ

nm315λ

λUVA ΔλEE  und HUVA = EUVA · Δt 
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c), d) 

nm700λ

nm300λ

λB λ)λ(BLL  

e), f) 

nm700λ

nm300λ

λB ΔλλBEE  

g) bis l) 
1

2

λ

λ

λR ΔλλRLL   (Geeignete Werte für λ1 und λ2: siehe Tabelle A.3) 

m), n) 

nm3000λ

nm780λ

λIR ΔλEE   (EIR ist nur im Bereich 780 bis 3000 nm relevant) 

o) 

nm3000λ

nm380λ

λskin ΔλEE   und Hskin = Eskin · Δt 

Anmerkungen 

E Bestrahlungsstärke oder Leistungsdichte: die auf eine Fläche einfallende Strahlungsleistung je 
Flächeneinheit, ausgedrückt in Watt pro Quadratmeter [W·m

-2
]; 

Eλ (λ, t), Eλ spektrale Bestrahlungsstärke oder spektrale Leistungsdichte: die auf eine Fläche 
einfallende Strahlungsleistung je Flächeneinheit, ausgedrückt in Watt pro Quadratmeter pro Nanometer 
[W·m

-2
·nm

-1
]; die Werte Eλ (λ, t) und Eλ werden aus Messungen gewonnen oder können von den 

Hersteller/innen der Arbeitsmittel angegeben werden; 

Eeff effektive Bestrahlungsstärke (UV-Bereich): berechnete Bestrahlungsstärke im UV-
Wellenlängenbereich von 180 nm bis 400 nm, spektral gewichtet mit S (λ), ausgedrückt in Watt pro 
Quadratmeter [W·m

-2
]; 

H Bestrahlung: das Integral der Bestrahlungsstärke über die Zeit, ausgedrückt in Joule pro 
Quadratmeter [J·m

-2
]; 

Heff effektive Bestrahlung: Bestrahlung, spektral gewichtet mit S (λ), ausgedrückt in Joule pro 
Quadratmeter [J·m

-2
]; 

EUVA Gesamtbestrahlungsstärke (UV-A): berechnete Bestrahlungsstärke im UV-A-
Wellenlängenbereich von 315 nm bis 400 nm, ausgedrückt in Watt pro Quadratmeter [W·m

-2
]; 

HUVA Bestrahlung: das Integral der Bestrahlungsstärke über die Zeit und die Wellenlänge oder die 
Summe der Bestrahlungsstärke im UV-A-Wellenlängenbereich von 315 nm bis 400 nm, ausgedrückt in 
Joule pro Quadratmeter [J·m

-2
]; 

S (λ) spektrale Gewichtung unter Berücksichtigung der Wellenlängenabhängigkeit der 
gesundheitlichen Auswirkungen von UV-Strahlung auf Auge und Haut (Tabelle A.1) [dimensionslos]; 

t, Δt Zeit, Dauer der Exposition, ausgedrückt in Sekunden [s]; 

λ Wellenlänge, ausgedrückt in Nanometern [nm]; 

Δλ Bandbreite der Berechnungs- oder Messintervalle, ausgedrückt in Nanometer [nm]; 

L Strahldichte: der Strahlungsfluss oder die Strahlungsleistung je Einheitsraumwinkel je 
Flächeneinheit, ausgedrückt in Watt pro Quadratmeter pro Steradiant [W·m

-2
·sr

-1
]; 

Lλ(λ), Lλ  spektrale Strahldichte der Quelle, ausgedrückt in Watt pro Quadratmeter pro Steradiant 
pro Nanometer [W·m

-2
·sr

-1
·nm

-1
]; 

R (λ) spektrale Gewichtung unter Berücksichtigung der Wellenlängenabhängigkeit der dem Auge 
durch sichtbare Strahlung und Infrarot-A-Strahlung zugefügten thermischen Schädigung (Tabelle A.2) 
[dimensionslos]; 

LR effektive Strahldichte (thermische Schädigung): berechnete Strahldichte, spektral gewichtet mit 
R (λ), ausgedrückt in Watt pro Quadratmeter pro Steradiant [W·m

-2
·sr

-1
]; 
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B (λ) spektrale Gewichtung unter Berücksichtigung der Wellenlängenabhängigkeit der dem Auge 
durch Blaulichtstrahlung zugefügten photochemischen Schädigung (Tabelle A.2) [dimensionslos]; 

LB effektive Strahldichte (Blaulicht): berechnete Strahldichte, spektral gewichtet mit B (λ), 
ausgedrückt in Watt pro Quadratmeter pro Steradiant [W·m

-2
·sr

-1
]; 

EB effektive Bestrahlungsstärke (Blaulicht): berechnete Bestrahlungsstärke, spektral gewichtet mit B 
(λ), ausgedrückt in Watt pro Quadratmeter [W·m

-2
]; 

EIR Gesamtbestrahlungsstärke (thermische Schädigung): berechnete Bestrahlungsstärke im Infrarot-
Wellenlängenbereich von 780 nm bis 3000 nm, ausgedrückt in Watt pro Quadratmeter [W·m

-2
]; 

Eskin Gesamtbestrahlungsstärke (sichtbar, IR-A und IR-B): berechnete Bestrahlungsstärke im 
sichtbaren und Infrarot-Wellenlängenbereich von 380 nm bis 3000 nm, ausgedrückt in Watt pro 
Quadratmeter [W·m

-2
]; 

Hskin Bestrahlung: das Integral der Bestrahlungsstärke über die Zeit und die Wellenlänge oder die 
Summe der Bestrahlungsstärke im sichtbaren und Infrarot-Wellenlängenbereich von 380 nm bis 3000 nm, 
ausgedrückt in Joule pro Quadratmeter [J·m

-2
]; 

α Winkelausdehnung: der Winkel, unter dem eine scheinbare Quelle als Punkt im Raum erscheint, 
ausgedrückt in Milliradiant (mrad). Scheinbare Quelle ist das reale oder virtuelle Objekt, das das 
kleinstmögliche Netzhautbild erzeugt. 
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Tabelle A.1: S (λ) [dimensionslos], 180 nm bis 400 nm 
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Tabelle A.2: B (λ), R (λ) [dimensionslos], 380 nm bis 1400 nm 
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Expositionsgrenzwerte 

Tabelle A.3: Expositionsgrenzwerte für künstliche, inkohärente optische Strahlung 
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Anmerkung 1: Der Bereich von 300 nm bis 700 nm deckt Teile der UV-B-Strahlung, die gesamte UV-A-
Strahlung und den größten Teil der sichtbaren Strahlung ab; die damit verbundene Gefährdung wird 
gemeinhin als Gefährdung durch „Blaulicht“ bezeichnet. Blaulicht deckt jedoch streng genommen nur 
den Bereich von ca. 400 nm bis 490 nm ab. 

Anmerkung 2: Bei stetiger Fixierung von sehr kleinen Quellen mit einem Öffnungswinkel von weniger 
als 11 mrad kann LB in EB umgewandelt werden. Dies ist normalerweise nur bei ophtalmischen 
Instrumenten oder einer Augenstabilisierung während einer Betäubung der Fall. Die maximale „Starrzeit“ 
errechnet sich anhand der Formel tmax = 100/EB, wobei EB in W·m

-2
 ausgedrückt wird. Wegen der 

Augenbewegungen bei normalen visuellen Anforderungen werden 100 s hierbei nicht überschritten. 
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Ermittlung und Beurteilung nach Risikogruppen für Lampen und Lampensysteme
(1)

 

Tabelle A.4 – Risikogruppen, Gefahr, Maßnahmen (Expositionsgrenzwert) 

 

Fußnoten von 
(1)

 bis 
(6)

 auf der Folgeseite beachten! Abkürzungsverzeichnis ebenfalls auf Folgeseite. 
(1)

 Falls sich die Klassifizierung in Risikogruppen nicht auf die Leuchte oder das gesamte Produkt bezieht 
(Lampensystem) sondern nur auf die „nackte“ Lampe, ist zu berücksichtigen, dass 

 - im Normalfall Filter oder Abschirmungen in der Leuchte das Risiko gegenüber der Lampe stark 
abschwächen können oder 
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 - in selteneren Fällen Filter oder Abschirmungen fokussierende oder verstärkende Wirkung haben 
können, z. B. durch Reflektoren oder Linsen, oder 

 - verstärkende Wirkung bei Einsatz mehrer Lampen auftreten kann. 
(2)

 Der Bewertungs- oder Referenzabstand Ra einer Lampe beträgt 20 cm, ausgenommen bei bestimmten 
Allgemeingebrauchslampen. Bei Allgemeingebrauchslampen ist Ra entweder jener Abstand, bei dem die 
Beleuchtungsstärke 500 lx beträgt oder falls dieser Abstand kleiner als 20 cm ist, so ist Ra mit 20 cm 
festgelegt. 
(3)

 Leuchtdichte (Lv) als photometrische Größe. Dieser Grenzwert ist nur anzuwenden, wenn L weniger 
als 10 cd/m² beträgt, d.h. niedrige Helligkeit (sodass Pupille groß bleibt). 
(4)

 Risikobezeichnungen in Bezug zu Expositionsmöglichkeiten beim Bewertungs- oder Referenzabstand 
Ra zur Lampe. 
(5)

 Sicherheit oder Gefahr gegenüber biologischer Wirkung beim Bewertungs- oder  Referenzabstand. 
(6)

 Werden die Expositionsdauern Te (Spalte 3) unterschritten, so gewährleistet das entsprechende 
Emissionslimit der RG (Spalte 2) die sichere Unterschreitung der entsprechenden Expositions-
grenzwerte, vorausgesetzt der Bewertungs- oder Referenzabstand Ra wird nicht unterschritten. 

Abkürzungsverzeichnis zur Tabelle 

UV Ultraviolettanteil der optischen Strahlung im Wellenlängenbereich von 100 nm bis 400 nm. 
Unterteilt in drei Klassen nach Wellenlängen: 

 UV-A: 315 nm bis 400 nm 

 UV-B: 280 nm bis 315 nm 

 UV-C: 100 nm bis 280 nm 

IR Infrarotanteil der optischen Strahlung (Wärmestrahlung) im Wellenlängenbereich von 780 nm 
bis 1 mm. Unterteilt in drei Klassen nach Wellenlängen: 

 IR-A: 780 nm bis 1400 nm 

 IR-B: 1400 nm bis 3000 nm 

 IR-C: 3000 nm bis 1 mm 

RG Risikogruppe 

Ra Bewertungs- oder Referenzabstand, siehe Fußnote 
(2)

 

E Bestrahlungsstärke. Der jeweils angegebene Index bezieht sich auf die jeweilige Strahlungsart, 
z. B. EUVA, ausgenommen der Index „eff“. Dieser bedeutet „effektiv“ 

L Strahldichte. Der jeweils angegebene Index bezieht sich auf die jeweilige Strahlungsart, z. B. LB 
für Blaulicht. Ausgenommen sind: 

Index „R“ (dieser bedeutet „Retina (Netzhaut)“ und sagt aus, welcher Teil des Auges gefährdet ist) und 
Index „v“ (dieser steht für „visuell“ und charakterisiert die photometrische Größe Leuchtdichte mit 
spezieller Bewertung und Bezeichnung) 

 Sehwinkel, der von der scheinbaren Quelle am Auge eines Beobachters oder am Ort der 
Messung aufgespannt wird. 

sr Steradiant, Einheit des Raumwinkels, 

W Einheit der Leistung, 

m Längeneinheit 

Te Expositionsdauer, 

s Sekunden, 

min Minuten, 

h Stunden 

lx Lux, Einheit der Beleuchtungsstärke 

cd Candela, Einheit der Lichtstärke 
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